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Ablauf der praktischen Radfahrausbildung
Die Kinder fahren mit ihrem Fahrrad vorgegebene Strecken im Umfeld der Schule ab. Dort erlernen sie in den 3 Übungseinheiten die feststehenden Übungsinhalte (siehe "Inhalte Übungseinheiten Radfahrausbildung").

Die Eltern nehmen dabei im Verlaufe der Übungsstrecke bestimmte Kontrollposten ein, an denen sie das Verhalten der Kinder beobachten und ggf. korrigierend eingrei- fen können. Dazu erhalten sie von mir vorgefertigte laminierte Merkzettel, auf denen die durch die Kinder zu beachtenden Punkte aufgeführt sind.

Die Eltern werden jeweils zu Beginn der Übungseinheiten in die zu beachtenden
Punkte eingewiesen.

Weiterhin nehmen 1 Polizeibeamter sowie die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer an den Übungseinheiten teil.

Neben den praktischen Übungen erhalten die Kinder auch eine theoretische Ausbildung. Diese wird, ebenso wie die theoretische Prüfung, ausschließlich durch die Schule durchgeführt.



Schlechte Witterung / Ausfall von Übungseinheiten
Ob ein in der Terminplanung vorgesehener Übungs- oder Prüfungstermin aufgrund schlechter Witterung ausfällt, wird stets vor Ort an der Schule nach Einzelfallab- sprache mit Lehrer, Eltern und dem zuständigen Polizisten entschieden. Jede andere Regelung ist nicht praktikabel.



Geeignete und vorschriftsmäßige Fahrräder
Die Kinder benötigen ein passendes, dem Alter und der Größe des Kindes entspre- chendes Fahrrad, das vorschriftsmäßig ausgerüstet ist. Die Ausrüstungsvorschriften finden Sie im beigefügten Dokument.



Fahrradhelm
Die Kinder müssen während der praktischen Radfahrausbildung einen passenden und korrekt eingestellten zugelassenen Helm tragen.



Leuchtweste
Zur besseren Erkennbarkeit erhalten alle an der Radfahrausbildung teilnehmenden Kinder zu Beginn jeder Übungseinheit eine Leuchtweste. Auch die Eltern erhalten eine Leuchtweste.
Übungseinheiten und -termine
Die praktische Radfahrausbildung gliedert sich in 4 Teile, das sind die 3 Übungsein- heiten sowie die Radfahrprüfung. Die Terminplanung für die Übungseinheiten 1, 2 und 3 liegt bereits vor (siehe Anlage). 

Die einzelnen Übungseinheiten dauern jeweils 1 Doppelstunde = 90 Minuten.



Radfahrtraining mit den Kindern durch die Eltern
Den Eltern der Schulkinder wird dringend empfohlen, das Rad fahren gemeinsam mit den Kindern zu üben, damit diese sowohl motorisch als auch bei der Beachtung der Verkehrsregeln zu Beginn der Radfahrausbildung nicht "bei Null" anfangen.

Dieses Üben ist nicht nur im Vorfeld der Radfahrausbildung zweckmäßig, sondern insbesondere vor der Prüfung. Hier sollte zudem die Prüfungsstrecke mehrfach mit den Kindern abgefahren werden, damit sie sich die Strecke einprägen können.

Die Prüfungsstrecke ist seit Jahren stets gleich und kann jederzeit von den Eltern bei der Schule in Erfahrung gebracht werden. Eine Änderung der Prüfungsstrecke erfolgt nur, sofern das aus Sicherheitsgründen oder aufgrund von Sperrungen zwingend erforderlich ist.

Wichtig: Kinder, die aufgrund noch nicht ausreichender motorischer Entwicklung nicht in der Lage sind, ein Fahrrad sicher zu führen, können nicht an der Radfahraus- bildung teilnehmen!



Schulische Veranstaltung
Die Radfahrausbildung stellt eine schulische Veranstaltung dar. Polizei und Eltern unterstützen die Schule bei der Durchführung dieser Veranstaltung.



Unterstützung durch Klassenlehrer/Helfer
Die praktische Radfahrausbildung ist ohne die Unterstützung durch Helfer (im Regelfalle Eltern) nicht durchführbar. Die Anzahl der benötigten Helfer ergibt sich aus der Anzahl der Beobachtungsposten auf der Übungsstrecke. In der Praxis hat es sich gezeigt, das man "nie genug" Helfer/Eltern bei den Radfahrausbildung haben kann. Je  mehr  anwesend  sind,  desto  besser  kann  ggf.  korrigierend  auf  die  Kinder eingewirkt werden. Von daher werden die Schulen gebeten, stets so viel Helfer "wie eben möglich" einzuladen.

Ebenfalls zwingend erforderlich ist die Anwesenheit der jeweiligen Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers.
